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Julia Cholewa 

Intersektionalität in der kommunalen 
Beratungspraxis – Rekonstruktion der 
Adressierung ungleichheitsgenerierender 
Merkmale am Beispiel von Jobcentern

1 Superdiversität und Intersektionalität als Linsen  
auf urbane Zentren

Urbane Zentren sind seit jeher von einer vielfältigen Bewohner:innenschaft so-
wie einer hohen Mobilität geprägt. Für die kommunale Steuerung bedeutet dies 
komplexe und dynamische Anforderungen hinsichtlich von Verwaltungs- und 
Beratungsaufgaben. In den vergangenen Jahrzehnten reagierten Politik wie auch 
Steuerung auf diese Realität schwerpunktmäßig mit inter- und multikulturellen 
sowie diversitätsorientierten Konzepten (Vertovec, 2023, S. 4f.). Intersektionale 
Ansätze, die die Verwobenheit verschiedener sozialer Identitäten in Verbindung 
mit Macht- und Unterdrückungsstrukturen berücksichtigen (Appiah, 2019, 
S. 42f.; Cho et al., 2013, S. 797), sind kaum auszumachen (Korntheuer & Cho-
lewa, 2021, S. 184f.). Das Konzept der Superdiversität, das einen besonderen 
Fokus auf Aspekte sozialer Ungleichheit innerhalb der migrierten Population im 
Sinne einer intrakategorialen1 Diversifizierung legt (Vertovec, 2023, S. 5), hat 
sich ebenso bisher nicht in der Konzeptualisierung von Angeboten durchgesetzt. 
Kommunale Beratungsangebote stehen so häufig der Anforderung gegenüber, ihre 
Adressat:innen ganzheitlich zu beraten und zu deren gleichberechtigter Teilhabe 
beizutragen, während sie selbst entlang verschiedener Differenzlinien spezialisiert 
sind (Korntheuer, 2020).
Häufig entsprechend der Logik von Antidiskriminierungsrichtlinien aufge-
baut, richten sie ihren Blick meist auf spezifische Themenkomplexe wie bspw. 
Diskriminierung aufgrund von Behinderung, des Geschlechts oder rassistische 
Diskriminierung und weniger auf deren Verwobenheiten und gegenseitige Sta-

1 Entsprechend der Einordnung empirischer Intersektionalitätsforschung in inter-, intra- und in-
terkategoriale Ansätze nach McCall (2005) fokussieren intrakategoriale Ansätze auf Vielfalt und 
Ungleichheit innerhalb von Differenzkategorien.
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bilisierung. Fachkräfte, die auf intersektionale Analyseperspektiven und Bera-
tungsansätze zurückgreifen, finden sich in institutionellen Logiken wieder, die 
ihre Handlungsfähigkeit wie auch die ihrer Adressat:innen stark mitbestimmen 
und beschränken (Leiprecht, 2018, S. 216). Bezogen auf die Beratung in Job-
centern erweitert ein intersektionaler Forschungszugang die Perspektive auf das 
Zusammenspiel der Verwobenheit ungleichheitsgenerierender Merkmale mit den 
strukturellen Gegebenheiten, die durch die Gesetzeslage ebenso wie durch den 
Aufbau der Institution entstehen. Integrationsfachkräfte ebenso wie Kund:innen 
von Jobcentern bewegen sich innerhalb dieser Strukturen – und das auf vielfältige 
Art und Weise: indem sie Regelungen anwenden, auslegen, ablehnen, ignorieren 
oder herausfordern. 
Die Orientierung an Antidiskriminierungsrichtlinien führt darüber hinaus zur 
Ausblendung von Differenzlinien, die nicht in diesen berücksichtigt sind. So um-
fassen europäische Richtlinien zur Antidiskriminierung im Gegensatz zur UN-
Menschenrechtscharta die Dimension soziale Herkunft nicht, so dass sich diese 
auch nicht im AGG wiederfindet (Kemper & Weinbach, 2022, S. 33). Generell 
scheint Klassismus eine vernachlässigte Ungleichheitskategorie sowohl in der deut-
schen Gesetzgebung als auch in der Forschung zu sein. „Es ist erstaunlich, dass 
‚Klassismus‘ im Vergleich zu ‚Rassismus‘ oder ‚Sexismus‘ ein eher unbekannter Be-
griff ist, zumal Class, Race und Gender als die zentralen Ungleichheitskategorien 
gelten“, so Kemper (2016, S. 6). Lediglich die Mitte-Studien berücksichtigen mit 
der Erhebung der Abwertung langzeitarbeitsloser sowie obdachloser Menschen 
kontinuierlich klassistische Elemente (Zick & Küpper, 2021). Die aktuelle Studie 
berichtet von einem Anteil von 24,9 % der Befragten, die langzeitarbeitslose Perso-
nen klar abwerten (Zick & Küpper, 2021, S. 192). Die Differenzlinie „class“ bzw. 
die Diskriminierungsform „Klassismus“ kann folglich als hochgradig relevant für 
die Beratungsarbeit angenommen werden, während sie von Seiten der Institution 
aus nicht offiziell adressiert wird. 
Vor diesem Hintergrund befasst sich das Promotionsprojekt „Intersektionalitäts-
bewusste Beratungspraxis in der Kommune – Rekonstruktion von Wissensbestän-
den in der Praxis und Anforderungen an die Wissensvermittlung“ mit der Bera-
tungstätigkeit im Kontext der Arbeitsvermittlung von Jobcentern. Im Folgenden 
werden die Rechtsgrundlagen der Beratungstätigkeit in Jobcentern dargestellt, die 
den Beratungsauftrag begründen und strukturieren. 
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2 Beratung und Vermittlung von Bürger:innen im ALG II-
Bezug unter Bedingungen intersektionaler Verwobenheiten

Über den Zugang sowohl zu materiellen wie auch beraterischen Leistungen 
entscheidet grundlegend das Vorliegen der materiellen Bedürftigkeit in Verbin-
dung mit einem deutschen Pass bzw. einer Aufenthaltserlaubnis.2 Personen mit 
Duldung erhalten lediglich die niedrigeren finanziellen Leistungen nach dem 
AsylbLG und keine Beratungsleistungen durch Jobcenter. Abgesehen von diesem 
aufenthaltsrechtlichen Ausschluss ist der beraterische Auftrag der Jobcenter um-
fassend. Entsprechend § 3 Abs. 1 SGB II sind die individuelle Lebenssituation 
einschließlich der familiären Situation, die Dauer der Hilfebedürftigkeit und die 
Langfristigkeit der Eingliederung einzubeziehen. Gleichzeitig fordert das Gesetz 
jedoch die Vorrangigkeit von Maßnahmen, „die die unmittelbare Aufnahme  
einer Erwerbstätigkeit ermöglichen“ (§ 3 Abs. 1 SGB II). Dieser Vermittlungs-
vorrang wird entsprechend dem Regierungsentwurf der Bundesregierung abge-
schafft zugunsten einer stärkeren Fokussierung auf Bildung und Ausbildung mit 
dem Ziel einer stärkeren Nachhaltigkeit der Arbeitsmarktintegration (BMAS, 
2022, S. 4, 11, 53). Unberührt davon bleibt jedoch eine starke Ausrichtung der 
Beratungsstrategie auf den Einzelfall, die bereits in einer Studie von Brussig et al. 
(2019, S. 11) kritisiert wird. Strukturelle Probleme wie fehlende Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten, die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen auf 
dem ersten Arbeitsmarkt oder Vorbehalte gegen die Einstellung langzeitarbeits-
loser Menschen bleiben unberücksichtigt bzw. werden auf die individuelle Ebene 
verlagert. 
Die Beratungsarbeit der Jobcenter erfolgt durch Integrationsfachkräfte in den rund 
400 Jobcentern in Deutschland (Brussig et al., 2019, S. 12). Der gesetzlich fest-
gelegte Personalschlüssel beträgt 1:75 im Bereich U25 und 1:150 im Bereich Ü25 
(§ 44c (4) SGB II). Lipskys Forschung folgend (2010) werden Integrationsfach-
kräfte im Promotionsprojekt als Street Level Bureaucrats verstanden. Sie interagie-
ren direkt mit Bürger:innen mit dem Auftrag, gesetzliche Vorgaben umzusetzen, 
und verfügen dabei typischerweise über einen erheblichen Ermessensspielraum 
(Lipsky, 2010, S. 13). Um den Kund:innen maßgeschneiderte Angebote machen 
zu können, ist dieser für Integrationsfachkräfte unabdingbar. Das Promotionspro-
jekt fragt in diesem Kontext danach, welche Faktoren von Integrationsfachkräf-
ten und Kund:innen als zielführend für erfolgreiche Beratungsprozesse erachtet 
werden, auf welche Strategien sie hinsichtlich der Beratungssituation individuell 
setzen und was sich sowohl an der Beratungssituation als auch strukturell ändern 
müsste.

2 Auch hier gibt es Ausnahmen. Eine Übersicht, welche Aufenthaltstitel zu einer Inanspruchnahme 
von SGB II-Leistungen berechtigen, gibt die Arbeitshilfe des Netzwerks IQ Niedersachsen (2022).
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3 Entindividualisierung sozialer Probleme aus der Perspektive 
Kritischer Sozialer Arbeit

Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag müssen Jobcenter individuell und umfas-
send beraten. Jobcenter bündeln Kompetenzen und entwickeln Strategien, zum 
Beispiel differenziert nach dem Alter in den Abteilungen U25 und Ü25, oder bil-
den Fachstellen aus, zum Beispiel für Menschen mit Schwerbehinderungen oder 
im Rehabilitationsverfahren. Unter Berücksichtigung der superdiversen und in-
tersektional verwobenen Lebensrealitäten der Kund:innen ist davon auszugehen, 
dass Integrationsfachkräfte mit einer hohen Vielfalt an Lebenssituationen sowie 
möglicher gesellschaftlicher Barrieren in der Beratung konfrontiert sind. 
Mit den Gesetzesänderungen im Jahr 2005 hat sich der Fokus der arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen jedoch massiv auf das Individuum verschoben. 

„Arbeitslosigkeit gilt fortan als primär individuell verschuldeter Zustand, der die So-
lidargemeinschaft belastet und seine Ursachen in einem fehlenden Passungsverhältnis 
zwischen individuellen Dispositionen der Erwerbslosen (fehlende Arbeitsmarktnähe) 
und den Erfordernissen des Arbeitsmarktes hat“ (Börner et al., 2017, S. 211). 

Auch die Einführung des Bürgergeldes dürfte daran nicht viel ändern. Im Geset-
zesentwurf werden zwar Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen nun als gleich-
wertig mit einer Arbeitsaufnahme definiert (BMAS, 2022, S. 4, 53), strukturelle 
Barrieren sowie Diskriminierungserfahrungen bleiben jedoch unberücksichtigt. 
Weinbach (2020, S. 119) argumentiert, dass Bildungsangebote, die an armuts-
betroffene Personen gerichtet werden, für die Überwindung von Klassismus nicht 
ausreichen. Ein solcher Ansatz übersehe, dass selbst die Inanspruchnahme von 
Bildungsangeboten voraussetzungsreich sein kann, vor allem, wenn Grundbedürf-
nisse nicht gedeckt werden oder deren Deckung immer wieder prekär wird. Aus 
der soziologischen Forschung ist seit den 1970er Jahren bekannt, dass das Bil-
dungssystem zur Reproduktion gesellschaftlicher Hierarchien beiträgt (Bourdieu 
& Passeron, 1971, S. 209ff.), anstatt sie nachhaltig abzubauen. Für den deutschen 
Kontext konnte aufgezeigt werden, dass die symbolische Gewalt des Bildungssys-
tems zur Entwertung kulturellen Kapitals führt, bspw. im Zusammenhang mit 
Sprachkenntnissen, denen im deutschen Bildungssystem keine Relevanz zugemes-
sen wird (Nadwornicek, 2016, S. 324f.), sowie durch die (Nicht-)Anerkennung 
ausländischer Berufs- und Bildungsabschlüsse (Sommer, 2016). 
Um diese und weitere mögliche neuralgische Punkte zu identifizieren, bieten sich 
Ansätze Kritischer Sozialer Arbeit an. Vor dem Hintergrund der normativen Ziel-
setzung sozialer Gerechtigkeit befassen diese sich mit sozialen Problemen und den 
ihnen zugrunde liegenden Strukturen, die soziale Ungleichheit herstellen (Baines, 
2017, S. 4f.). Durch empirische Unterfütterung lassen sich so theoretische Aussa-
gen darüber formulieren, wie sich soziale Praktiken auswirken: Wen erreichen die 
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Beratungsangebote, so wie sie von Jobcentern ausgestaltet sind, und wen nicht? 
Welche Kettenreaktionen werden durch Ausschlüsse ausgelöst und wie wirken sie 
sich auf die Lebensqualität der beratenen Personen aus?

4 Empirische Umsetzung intersektionaler Perspektiven 
Das Promotionsprojekt arbeitet mit einem Mixed Methods-Design. In einem 
ersten, stark explorativ ausgerichteten Schritt werden über teilnehmende Beob-
achtung Beratungssituationen erfasst. In daran anschließenden semistrukturierten 
Interviews sowohl mit den Kund:innen als auch mit den Integrationsfachkräften 
werden die Beratungsinteraktionen sowie strukturelle Faktoren reflektiert. Über 
den qualitativen Zugang können die Erfahrungen beider Parteien erhoben sowie 
bedeutsame Variablen für den Beratungsprozess aus den jeweiligen Perspektiven 
heraus identifiziert werden (Corbin & Strauss, 2014, S. 5). Die Auswertung der 
Daten erfolgt durch Verfahren der Grounded Theory Methodology mithilfe einer 
intersektionalen Analyseheuristik, mithilfe derer auf die Wechselwirkungen ver-
schiedener Diskriminierungsformen fokussiert werden kann, anstatt sie singulär 
oder additiv zu betrachten (Collins, 2019, S. 34). Konkret soll im Forschungs-
projekt der Blick darauf gerichtet werden, wie sich intersektional verwobene Be-
nachteiligungsmechanismen auf den Prozess der Arbeitsvermittlung auswirken, 
welche strukturellen Barrieren und welche Ansätze zur Überwindung von Ex-
klusionsmechanismen identifiziert werden können. Klassistische Faktoren werden 
hier ausdrücklich mit in den Fokus genommen, bspw. durch die Berücksichti-
gung entwerteter Bildungsabschlüsse oder einer nicht ausreichenden öffentlichen 
Grundversorgung im Care-Sektor. 
In einem weiteren Schritt erfolgt aufbauend darauf eine quantitative Erhebung. In 
einem Online-Survey unter allen Integrationsfachkräften des Jobcenters in der be-
forschten Kommune wird die Relevanz der exemplarisch herausgearbeiteten Pro-
blematiken in der Breite aus der Perspektive der Integrationsfachkräfte erhoben. 
Durch die Triangulation der Daten werden dann Implikationen für die Weiterent-
wicklung der Beratungsarbeit sowie ihrer Begrenzungen durch die Strukturebene 
dargelegt.
Das Promotionsprojekt will exemplarisch erforschen, welche Folgen die Ausblen-
dung intersektional verwobener Benachteiligungsdimensionen im Kontext der 
Arbeitsmarktintegration hat und welche Rolle strukturelle Faktoren, aber auch 
individuelle Beratungsstrategien bei der Verfestigung oder der Überwindung von 
benachteiligenden Strukturen spielen. Zu berücksichtigen ist, dass der Zugang 
über die Institution erfolgt und diese Seite durchgehend stärker repräsentiert ist 
als diejenige der Kund:innen. Deren Sichtweise in den Fokus zu nehmen, wäre 
ein notwendiger weiterer Schritt hin zur Entwicklung einer ganzheitlichen Bera-
tungspraxis. Vor dem Hintergrund, dass sich Berufsberatung und Arbeitsmarkt-
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vermittlung an der Schnittstelle zwischen Individuum und Arbeitsmarkt befinden 
und sich bereits historisch stärker an den Vorgaben von Arbeitgeber:innen orien-
tieren, als Benachteiligungsmechanismen zu adressieren, und dadurch tendenziell 
soziale Ungleichheit reproduzieren (Brewster & Molina, 2021, S. 560ff.), kann 
das Promotionsprojekt vorerst nur den Ist-Zustand rekonstruieren und darstellen, 
an welchen Punkten Benachteiligungsmechanismen wirksam sind. 

5 Erste Einblicke in die Analyse
Im empirischen Material lassen sich in einer ersten Durchsicht Hinweise auf 
strukturelle soziale Probleme finden, deren Lösung auf der individuellen Ebene 
verbleibt. So wird bspw. im Kontext der Kinderbetreuung ein eklatanter Mangel 
an Betreuungsmöglichkeiten von Integrationsfachkräften zwar benannt, die Be-
wältigung verbleibt jedoch auf der Ebene der Kund:innen, die durch Coaching-
maßnahmen bei der Suche nach einem Betreuungsplatz unterstützt werden sollen. 
Spezielle Kontingentplätze für arbeitssuchende Mütter stehen in der Kommune 
nicht zur Verfügung. Aus der Perspektive der Differenzlinie Klasse in Verbindung 
mit Gender kann so bspw. danach gefragt werden, wie sich Versorgungslücken 
durch vor allem von Frauen unentgeltlich geleistete Care-Arbeit auf die Erwerbs-
beteiligung von Frauen, das Familieneinkommen sowie das Rentenniveau auswir-
ken.
Hinsichtlich der Nutzung von Ermessensspielräumen taucht ein anderes Beispiel 
mehrfach in den empirischen Daten auf. Dabei handelt es sich um die Gewährung 
eines Einstiegsgeldes nach § 16b SGB II, das Personen gewährt werden kann, die 
Bürgergeld beziehen und eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aufnehmen. 
Es kann stark variieren bezüglich der grundsätzlichen Gewährung, der Dauer so-
wie der Höhe. Auch hier zeigt sich, dass Integrationsfachkräfte Lipskys Ausfüh-
rungen folgend im Sinne von Street Level Bureaucrats verstanden werden können, 
die Entscheidungen häufig in stark begrenzter Zeit und auf der Grundlage unvoll-
ständiger Informationen treffen müssen (Lipsky, 2010, S. 29). Die Gestaltung der 
Beratungssituation spielt in der Arbeitsvermittlung eine entscheidende Rolle: Soll, 
wie im Gesetz gefordert, die individuelle Lebenssituation der beratungsnehmen-
den Person berücksichtigt werden, so erfordert dies eine Gesprächssituation, in 
der die Thematisierung derselben trotz einer grundsätzlich asymmetrischen Bera-
tungssituation möglich ist (Senghaas & Bernhard, 2021, S. 489). Im empirischen 
Material zeigen sich jedoch beschränkte zeitliche Ressourcen für die Beratung, so 
dass Beratungsgespräche teilweise in enger Taktung stattfinden müssen sowie eine 
Priorisierung hinsichtlich der Einladung von Kund:innen vorgenommen werden 
muss, für die Integrationsfachkräfte wiederum verschiedene Kriterien heranzie-
hen können. Für die Nutzung der für maßgeschneiderte Angebote notwendigen 
Ermessensspielräume zeigen sich in der Folge unterschiedliche und uneinheitliche 
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Relevanzsetzungen mit unter Umständen finanziellen Folgen für Kund:innen, die 
aus unterschiedlichen Gründen nicht über die Möglichkeit eines Einstiegsgeldes 
informiert sind. 
Diese und andere Aspekte werden in der näheren Analyse weiterverfolgt. Dabei 
ist von besonderer Bedeutung, welche Hürden und Herausforderungen sowohl 
Kund:innen als auch Integrationsfachkräfte benennen, welche Strategien sie im 
Umgang mit diesen entwickelt haben und welche Ideen zur Verbesserung sie 
einbringen. Hinsichtlich der Differenzlinie „Klasse“ ist herauszuarbeiten, wel-
che Voraussetzungen auf struktureller Ebene geschaffen werden müssen, damit 
Beratungs- und Qualifizierungsangebote für Menschen in prekären Lebenslagen 
gewinnbringend nutzbar sind und nachhaltige Effekte zeigen. Ein besonderes Au-
genmerk liegt auf der Frage, wie sich die starke Strukturierung der Institution auf 
die Passgenauigkeit von Beratung und Vermittlung auswirkt, wie Inklusion ge-
lingt und wo Ausschlüsse oder Benachteiligungen entstehen. Ermessensentschei-
dungen zeichnen sich hier als wichtiges Element ab. Diesbezüglich ist zu klären, 
wie Ermessensentscheidungen professionell abgesichert werden. 
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